
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/9/17 96/05/0126
 JUSLINE Entscheidung
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001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §850;

BauO NÖ 1976 §96 Abs1 Z2;

VwRallg;

Rechtssatz

Nur in einem Verfahren zur Erneuerung oder Berichtigung der Grenze gem § 850 ABGB kann mit einer endgültigen

Rechtskraftwirkung der Verlauf der Grenze festgesetzt werden.
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